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§ 40 SchUG Wiederholung von
Teilprufungen bzw. von

Prufungsgebieten

SchUG - Schulunterrichtsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Wurden Teilprifungen bzw. Prifungsgebiete wegen vorgetauschter Leistungen nicht beurteilt oder mit ,Nicht
genugend” beurteilt, so ist der Prifungskandidat hochstens drei Mal zur Wiederholung dieser Teilprufungen der
Vorprifung bzw. Prifungsgebiete der Hauptprufung zuzulassen.

2. (2)Die Wiederholung der abschlieRenden Arbeit gemaR§ 34 Abs. 3 Z 1 hat nach MalRgabe naherer Festlegungen
durch Verordnung mit neuer Themenstellung oder in anderer Form zu erfolgen. Die Wiederholung der tbrigen
Teilprufungen der Vorprufung bzw. Prufungsgebiete der Klausurprifung und der miundlichen Prifung hat in der
gleichen Art wie die urspringliche Prifung zu erfolgen.

3. (3)Die Wiederholung von Teilprifungen der Vorprufung bzw. von nicht standardisierten Prufungsgebieten der
Hauptprufung ist innerhalb von drei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des erstmaligen Antretens, nach den zu
diesem Zeitpunkt geltenden Prufungsvorschriften durchzufihren. Bei Verordnung von Lehrplanen sind im Falle
von Anderungen in standardisierten Priifungsgebieten der Klausurprifung fir langstens drei Jahre
Ubergangsregelungen in der jeweiligen Priifungsordnung vorzusehen. Ab diesem Zeitpunkt ist die abschlieRende
Prufung nach den jeweils geltenden Prifungsvorschriften durchzufihren, wobei erfolgreich abgelegte Prifungen
vergleichbaren Umfangs und Inhalts nicht zu wiederholen sind.

4. (4)Der Schulleiter hat aufgrund eines bis spatestens vier Wochen vor dem gemal38 36 Abs. 4 verordneten
Prufungstermin zu stellenden Antrages des Prifungskandidaten diesem unter Bedachtnahme auf die gemal3 8 36
Abs. 4 festgelegten Termine einen konkreten Prafungstermin fur die Wiederholung der Prifung zuzuweisen.

In Kraft seit 01.11.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/36
file:///

	§ 40 SchUG Wiederholung von Teilprüfungen bzw. von Prüfungsgebieten
	SchUG - Schulunterrichtsgesetz


